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Berichtsgrundlage

Mit diesem Bericht legt die Allianz Risk Transfer AG 
zum dritten Mal einen Bericht über die Solvabilität 
und Finanzlage (engl. Solvency and Financial 
Condition Report, kurz: SFCR) vor.

Dieser Bericht ist ein Kernelement des zum  
1. Januar 2016 unter der Bezeichnung «Solvency II» 
in Kraft getretenen ersten europaweit einheitlichen 
Finanzaufsichtssystems für Erst- und Rückversiche-
rungsunternehmen. Die rechtlichen Grundlagen 
hierfür wurden mit der am 9. November 2009 vom 
Europäischen Parlament und Europäischen Rat 
erlassenen Solvency-II-Richtlinie (Richtlinie 2009/ 
138/EG des Europäischen Parlaments und des Rats) 
über die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und Rückversicherungstätigkeit in Europa 
geschaffen und über ein am 1. Januar 2016 in Kraft 
getretenes vollständig überarbeitetes Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VersAG) in liechtensteinisches 
Recht überführt.

Zur weiteren Konkretisierung wurde von der 
Europäischen Kommission am 10. Oktober 2014 
eine Delegierte Verordnung (Delegierte Verordnung 
2015 der EU Kommission, kurz Solvency-II-DVO) 
erlassen, die als delegierter Rechtsakt unmittelbar in 
den Mitgliedsländern der Europäischen Union und 
des Europäischen Wirtschaftsraums gilt.

Weitere Spezifizierungen ergeben sich aus techni-
schen Durchführungsstandards, Leitlinien der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
(EIOPA) sowie Hinweisen der Liechtensteinischen 
Finanzmarktaufischt (FMA).

Solvency II flankiert risikobasierte Solvabilitätsvor-
schriften für die Eigenmittelausstattung mit 
qualitativen Anforderungen an das Risikomanage-
ment und erweiterten Berichtspflichten. Neben 
dem hier vorgelegten narrativen Bericht an die 
Öffentlichkeit gibt es vierteljährliche quantitative 
Berichtspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde 
mit einer Vielzahl von elektronischen Melde-
formularen, weitere umfangreiche qualitative und 
quantitative Berichterstattungen an die nationale 
Aufsichtsbehörde und nicht zuletzt eine  

ad hoc Berichterstattung, die die Aufsichtsbehörde 
zeitnah über bedeutende Vorkommnisse und 
Entscheidungen der Unternehmensleitung infor-
mieren soll.

Neben der Berichterstattung gemäss Solvency II 
bleiben die Anforderungen an den Jahresabschluss 
gemäss Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) 
sowie die damit verbundenen Berichtsanforderungen 
weitgehend unverändert bestehen.

Nach den Prinzipien des noch jungen Aufsichts-
systems ist dieser Bericht aus einem risiko-
orientierten Blickwinkel geschrieben und zeigt den 
Umgang des Unternehmens mit seinen Risiken  
auf. Dazu beurteilt und beschreibt das Unterneh-
men in einem standardisierten Verfahren die 
wesentlichen Geschäftsprozesse. Zudem werden 
die ökonomisch (zu Marktwerten) bewerteten 
Vermögensgegenstände und Verpflichtungen  
in der sogenannten Solvabilitätsübersicht einander 
gegenübergestellt. Hieraus ergibt sich die Eigen-
mittelausstattung als Überschuss der Vermögens-
gegenstände über die Verpflichtungen.

Die Allianz Gruppe verfügt über ein genehmigtes 
partielles Internes Modell für die Ermittlung der 
Solvabilitätskapitalanforderungen und entwickelt 
dieses laufend weiter. Allianz Risk Transfer AG  
(ART AG) verwendet das Standardmodell.

Zusammenfassung
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Inhalt

Die Ausführungen dieses Berichts berücksichtigen 
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Einleitung

Die Allianz Risk Transfer AG (ART AG) ist eine 
liechtensteinische Aktiengesellschaft und indirekt 
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Versicherungstechnisches Ergebnis

In TEUR 2019 2018

Gebuchte Bruttobeiträge 1'322'669 1'169'963

Verdiente Nettobeiträge 247'444 281'204

Sonstige versicherungstechnische Nettoerträge   

Nettoaufwendungen für Versicherungsfälle  -216'233 -221'472

Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen Nettorückstellungen 

Nettoaufwendungen für Beitragsrückerstattungen -29'854 -12'528

Nettoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb -19'493 -31'939

Sonstige versicherungstechnische Nettoaufwendungen -1 -1

  

Versicherungstechnisches Nettoergebnis vor Schwankungsrückstellung -18'136 15'264

Nettoschadenquote 87.4% 78.8%

Nettoschaden Kosten Quote 95.3% 90.1%

In die nicht versicherungstechnische Gewinn- und Verlustrechnung nach PGR  
umklassifizierte Aufwendungen für Kapitalanlagenverwaltung

Gemäss den Vorgaben in Anhang I der Durchführungsverordnung 2015/2450, Anhang II, S.05.01, werden im Meldebogen sowohl die Aufwendungen 
für Schadenregulierung als auch die Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen als Teil der Nettoaufwendungen für den Versicherungs-
betrieb ausgewiesen. Im Gegensatz dazu müssen nach PGR die Schadenregulierungskosten als Teil der Nettoaufwendungen für Versicherungsfälle und 
die Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen innerhalb der nicht versicherungstechnischen Rechnung ausgewiesen werden.

Versicherungstechnische Leistung 
 anhand wesentlicher Kennzahlen

Im Geschäftsjahr 2019 war das Marktumfeld erneut 
äusserst kompetitiv. Die Prämienraten blieben  
trotz erhöhter Schadenfrequenz in den Vorjahren 
unter Druck. Erst im Laufe des Jahrs war eine breite 
Erholung spürbar. Diese wirkte sich aber nur  
sehr bedingt auf die Prämienanteile des laufenden 
Geschäftsjahrs aus.

Die gebuchten Bruttoprämien nahmen gegenüber 
dem Vorjahr um 13.1% oder EUR 152.7 Mio. auf  
EUR 1‘322.7 Mio. zu. Diese Steigerung ist primär auf 
den weiteren Ausbau des Fronting-Geschäfts 
zurückzuführen. Nach einem Zuwachs im Vorjahr 
nahmen die verdienten Nettoprämien um 12.0% oder 
EUR 33.8 Mio. auf EUR 247.4 Mio. ab. Die Prämie-
nentwicklung stand dabei im Zeichen eines anhaltend 
wettbewerbsorientierten Marktumfelds und  
des damit einhergehenden Drucks auf die Prämien-
raten. Im Laufe des Jahrs konnte erstmals eine nach- 
haltige Steigerung der Prämienraten beobachtet 

werden. Dies wird sich aber erst in den kommenden 
Jahren in den Prämieneinnahmen widerspiegeln. 

Trotz anhaltender grosser Schadenereignisse  
lag die Schadenlast mit 2.4% oder EUR 5.2 Mio. leicht 
unter dem Vorjahresaufwand. Aufgrund tieferer  
Prämieneinnahmen stieg aber die Schadenquote 
auf 87.4% (Vorjahr 78.8%).

Die Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen 
erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr wiederum 
signifikant um EUR 17.3 Mio., wogegen die übrigen 
Kosten um EUR 12.4 Mio. sanken. Insgesamt  
führte dies zu einer tieferen Nettokostenquote.

Aufgrund tieferer Prämieneinnahmen erhöhte  
sich die Nettoschaden Kosten Quote auf 95.3% 
gegenüber 90.1% im Vorjahr.

Die Gesellschaft erzielte einen versicherungstechni-
schen Nettoverlust in Höhe von EUR 18.1 Mio. 
gegenüber einem versicherungstechnischen Gewinn 
im Vorjahr in der Höhe von EUR 15.3 Mio.

A.2 Versicherungstechnische Leistung
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Versicherungstechnische Ergebnisse für eigene Rechnung nach Geschäftsbereichen

Gebuchte Bruttobeiträge Versicherungstechnisches  
Nettoergebnis vor  

Schwankungsrückstellung

In TEUR 2019 2018 2019 2018

Selbst abgeschlossenes Geschäft und in Rückdeckung übernommenes, proportionales Rückversicherungsgeschäft

Feuer- und andere Sachversicherungen 841'750 621'350 -18'589 -28'984

Allgemeine Haftpflichtversicherung 204'996 236'231 -1'216 -8'291

See-, Luftfahrt- und Transportversicherung 38'013 33'369 5'610 4'559

Verschiedene finanzielle Verluste 24'297 26'360 2'811 -8'141

Sonstige Versicherungen 11'126 9'422 2'402 -114

Zwischensumme 1 1'120'182 926'732 -8'982 -40'971

In Rückdeckung übernommenes, nicht proportionales Rückversicherungsgeschäft

Nicht proportionale Sachrückversicherung 98'654 137'707 -57'273 -35'586

Nicht proportionale Haftpflichtrückversicherung 65'776 81'329 27'260 65'867

Nicht proportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung 37'395 23'594 21'454 25'367

Nicht proportionale Krankheitskostenversicherung 662 601 -595 587

Zwischensumme 2 202'487 243'231 -9'154 56'235

Gesamtsumme 1'322'669 1'169'963 -18'136 15'264
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Direktes & proportionales  
Rückversicherungsgeschäft
Das selbst abgeschlossene und proportional 
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Im Geschäftsbereich verschiedene finanzielle 
Verluste nahmen die verdienten Nettoprämien um 
EUR 2.8 Mio. auf EUR 7.9 Mio. ab. Der Schadenauf-
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Versicherungstechnische Leistung nach Ländern 1)

Gebuchte Bruttobeiträge Versicherungstechnisches 
Bruttoergebnis 

In TEUR 2019 2018 2019 2018

Liechtenstein 11'359 14'070 -98'771 22'170

Vereinigte Staaten von Amerika 765'331 605'981 25'808 213'896

Deutschland 209'174 182'007 93'660 28'858

Schweiz 99'598 99'458 -12'992 88'490

Japan 24'086 20'437 24'030 16'189

Vereinigte Arabische Emirate2 23'782 18'250 7'390 15'161

Herkunftsland und Top 5 Länder 1'133'329 940'203 39'125 384'763

Restliche Länder 189'339 229'760 169'953 101'026

Gesamtsumme 1'322'669 1'169'963 209'078 485'789

1)  Die Zuordnung auf Länder erfolgt hier gemäss den Anforderungen der Durchführungsverordnung 2015/2450, Anhang II, S 05.02.  
93'660 28'Tm
( .B. 182'.02. )]TJf 0,R7 131.wur8'Tmgeeignend 28]TJf 0et.61
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Marktlage
Das Jahr 2019 war geprägt von geopolitischen 
Spannungen rund um den sino-amerikanischen 
Handelskonflikt sowie durch die Notenbanken,  
allen voran die Fed und EZB, die einer allmählich 
abkühlenden Weltkonjunktur mit neuen  
geldpolitischen Impulsen entgegentraten. An den 
Finanzmärkten führte das im Jahresverlauf zu  
einer deutlichen Wertsteigerung in nahezu allen  
Anlageklassen, wobei risikoreichere Vermögens-
werte überdurchschnittlich profitieren konnten.  
Allen voran schlossen Aktien weltweit das Jahr mit 
einem Ertrag von durchschnittlich 25% bis 30% ab. 

Getrieben durch lockere Geldpolitik und Angst  
der Anleger vor einem Handelskrieg zwischen den 
USA und China, erreichte das Niedrigzinsumfeld  
im Sommer 2019 einen historischen Tiefststand zu 
dem sogar 30-jährige deutsche Bundesanleihen 
eine negative Verzinsung aufwiesen. Auf Jahressicht 
verlieh das rückläufige Zinsumfeld den Anleihekur-
sen einmal mehr deutlichen Auftrieb. Euro Staatsan-
leihen erzielten einen durchschnittlichen Ertrag  
von 6.7%; Unternehmensanleihen guter Bonität 6.3%. 
In Anbetracht der guten Stimmung an den Aktien-
märkten engten sich auch die Risikoaufschläge  
bei High-Yield-Anleihen erneut ein, was zu einer 
Jahresrendite von 11.3% führte.

Angesichts der Tatsache, dass Staatsanleihen west- 
licher Industrienationen auch bei längeren Lauf-
zeiten kaum noch Ertrag abwerfen, wandten sich 
Investoren 2019 wieder verstärkt den Schwellen-
ländern zu. Die Entspannung im Handelskonflikt, 

 





14

A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten

Im Berichtsjahr sind keine wesentlichen Trans-
aktionen unter den sonstigen Tätigkeiten zu 
erwähnen.

Die ART AG ist keine wesentlichen Leasingverträge 
eingegangen. 

A.5 Sonstige Angaben

Aufgrund einer strategischen Priorisierung der 
Geschäftsbereiche beschloss der Verwaltungsrat am 
4. November 2019 die Geschäftstätigkeit der 
Zweigniederlassung Dubai im ersten Semester 2020 
einzustellen (Run Off). Die Einleitung des Run-Off- 
Prozesses wurde am 25. Februar 2020 den regionalen 
Kunden und Brokern mitgeteilt. Mit Wirkung  
vom 30. April 2020 wird kein Neugeschäft in der 
Zweigniederlassung Dubai mehr geschrieben 
werden und die Gesellschaft (handelnd durch  
den Hauptsitz in Liechtenstein sowie die Zweig-
niederlassung in Zürich) wird nach Betriebs-
einstellung die bestehenden Verpflichtungen der 
Zweigniederlassung Dubai abwickeln. 

Alle übrigen relevanten Angaben zur Geschäfts-
tätigkeit und zu den Leistungen der ART AG sind in 
den vorangegangenen Erläuterungen enthalten.
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B.1.1  Verwaltungsrat  
und Geschäftsleitung

B.1.1.1  Verwaltungsrat – Prinzip  
und Funktion 

Der Verwaltungsrat der ART AG besteht aus 
mindestens drei Mitgliedern. Die Amtsdauer der 
Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt drei Jahre, 
sofern im Bestellungsbeschluss nicht eine kürzere 
Amtsdauer festgesetzt ist. Die Amtsdauer eines 
Mitglieds des Verwaltungsrats endet mit Ablauf der 
nächsten Generalversammlung der Aktionäre.  
Die Generalversammlung hat das Bestellungsrecht 
für Mitglieder des Verwaltungsrats und kann die 
Mitglieder des Verwaltungsrats entlasten. Davon 
unbeschadet kann der Verwaltungsrat selbst 
weitere Mitglieder zuwählen. Zuwahlen des 
Verwaltungsrats bedürfen der Genehmigung der 
nächsten Generalversammlung.

Derzeit umfasst der Verwaltungsrat vier Mitglieder. 

Dem Verwaltungsrat obliegen die oberste Leitung der 
ART AG und die Überwachung der Geschäfts-
führung. Der Verwaltungsrat ist für die Festlegung  
der Organisation sowie eines angemessenen  
Governance-Systems der Gesellschaft (einschliess-
lich Risikomanagement, versicherungsmathe-
matische Funktion, Compliance, interne Kontrolle 
und Interne Revision) zuständig. Auch ist der 
Verwaltungsrat für die Ausgestaltung des Rech-
nungswesens sowie der Finanzkontrolle und 
Finanzplanung verantwortlich, wie auch für 
sämtliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die 
dem Verwaltungsrat aufgrund der anwendbaren 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zugewiesen 
sind. Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft 
nach aussen und erlässt das Organisations-
reglement, welches die Aufgaben und Befugnisse 
des Verwaltungsrats und seines Präsidenten, der 
Ausschüsse des Verwaltungsrats und der Geschäfts-
leitung sowie ihres Vorsitzenden regelt. Der 
Verwaltungsrat ist zudem dafür verantwortlich,  
die Mitglieder der Geschäftsleitung zu bestimmen 
und den jährlichen Geschäftsbericht der ART AG  
zu erstellen.

Der Verwaltungsrat tagt sooft es die Geschäfte 
erfordern. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats ist 
berechtigt, die unverzügliche Einberufung unter 
Angabe des Zwecks zu verlangen. Der Verwaltungs-
rat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Der Verwaltungsrat 
fasst seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit 
der anwesenden bzw. vertretenden Verwaltungs-
ratsmitglieder, wobei bei Stimmengleichheit der 
Präsident entscheidet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Anspruch 
auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft 
aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer 
Tätigkeit entsprechenden Vergütung, die der 
Verwaltungsrat selbst festlegt. Eine Vergütung wird 
lediglich externen Mitgliedern des Verwaltungsrats 
bezahlt, die keine anderweitige Vollzeitfunktion 
innerhalb der Allianz Gruppe ausüben.

Die Organisation des Verwaltungsrats ist in den 
Statuten sowie dem Organisationsreglement  
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Die Geschäftsleitung tagt, sooft es die Geschäfte 
erfordern, mindestens einmal im Quartal.  
Jedes Mitglied der Geschäftsleitung ist berechtigt, 
die unverzügliche Einberufung zu verlangen.  
Die Geschäftsleitung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. 
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B.1.1.7  Komitees

Zur Umsetzung gewisser Verantwortlichkeiten etab-
liert die Geschäftsleitung Komitees. Die Komitee-
struktur kann auf Empfehlung des Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung (Chief Executive Officer) jederzeit 
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• Das Recht, in wesentliche Geschäftsentschei-
dungen eingebunden zu sein und alle relevanten 
Informationen zur Verfügung gestellt zu 
bekommen.

Die Third Line of Defense stellt die unabhängige 
Kontrolle der First Line of Defense und Second Line 
of Defense bereit. Die Aktivitäten beinhalten 
insbesondere:
• Eine unabhängige Bewertung der Effektivität und 

Effizienz der internen Kontrollen inklusive der 
Aktivitäten der First Line of Defense und Second 
Line of Defense sowie

• Einen Bericht an den Prüfungsausschuss des 
Verwaltungsrats.

Die gleichen Kompetenzen für die Funktionen der 
Second Line of Defense gelten auch für die Third 
Line of Defense (mit Ausnahme des Vetorechts).

Um ein effektives Internes Kontrollsystem zu 
gewährleisten, sind alle Kontrollfunktionen dazu 
angehalten, zusammenzuarbeiten und relevante 
Informationen auszutauschen. 

B.1.3
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Die Compliance-Funktion als Teil des Internen 
Kontrollsystems und als Second Line of Defense 
unterstützt und überwacht die Einhaltung der 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften und 
berät den Verwaltungsrat sowie die Geschäfts-
leitung in allen Fragen zu Compliance. 

Darüber hinaus überwacht die Compliance-Funkti-
on das relevante rechtliche Umfeld und informiert 
die Geschäftsleitung bzw. den Prüfungsausschuss 
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B.1.5  Bewertung der Angemessenheit 
des Governance-Systems

Das Governance-System wird grundsätzlich einmal 
jährlich sowie zusätzlich bei besonderen Anlässen 
durch die ERIC Advisory Group der ART AG auf seine 
Effektivität und Angemessenheit hin geprüft.  
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sichergestellt werden. Die Anforderungen  
sind in der AGCS Fit and Proper Policy aufgestellt. 
Die AGCS Fit and Proper Policy wurde von der  
ART AG implementiert und von der Geschäftsleitung 
genehmigt. Allfällige Änderungen der AGCS Fit  
and Proper Policy werden jeweils dem zuständigen 
Genehmigungsgremium der ART AG zur Ratifizie-
rung unterbreitet.

Die AGCS Fit and Proper Policy beschreibt Prinzipien, 
Kriterien und Prozesse, die die fachliche Qualifikati-
on und persönliche Zuverlässigkeit dieser Personen, 
die das Unternehmen tatsächlich steuern und in 
Schlüsselfunktionen arbeiten, sicherstellen. Die 
AGCS Fit and Proper Policy enthält eine Definition 
der Anforderungen an die fachliche Qualifikation 
und persönliche Zuverlässigkeit für die verschiede-
nen relevanten Positionen. Sie beschreibt zudem 
notwendige Prozesse, um die fachliche Qualifikation 
und persönliche Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Im Bewerbungsverfahren müssen die Anforderungen 
an die fachliche Qualifikation für interne und externe 
Kandidaten bestimmt werden. Ein Lebenslauf  
muss von jedem Kandidaten übermittelt werden und 
verschiedene Interviews, einschliesslich eines 
Interviews mit der Personalabteilung, müssen geführt 
werden. Es erfolgt eine Überprüfung des persönli-
chen Hintergrunds, einschliesslich der Übermittlung 
von Kopien relevanter Qualifikationen, Strafregister-
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Verwaltungsrat der ART AG
Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung der 
Gesellschaft. Der Verwaltungsrat legt die Organisati-
on sowie ein angemessenes Governance-System 
(inkl. Risikomanagement) fest und übt die Aufsicht 
und Kontrolle über die Geschäftsführung der  
ART AG aus. Die globale Risikostrategie der AGCS, 
welche auch für die ART AG gültig ist, wird der 
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Grundprinzip 1: Verantwortung  
des Verwaltungsrats für die Risikostrategie
Der Verwaltungsrat der ART AG hat die oberste 
Verantwortung für die Einhaltung der Risikostrategie 
und der damit verbundenen Risikotoleranz, die 
regelmässig mit der Geschäftsstrategie abgeglichen 
wird. Die Risikost 
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bestimmt. Die Leitlinien ergänzen je Risikokategorie 
die Anforderungen und Bestimmungen im über-
geordneten AGCS Standard on ORSA und der AGCS 
Guideline on Top Risk Scoping and Assessment.

B.3.4  Materielle spezifische Risiken  
für die ART AG

B.3.4.1  



30

Riskokategorie Definition

Marktrisiko Unerwartete Verluste aufgrund von Marktpreisänderungen oder Änderung 
von Parametern, welche Marktpreise beeinflussen, sowie das Risiko aus 
Optionen und Garantien, welche in Verträgen enthalten sind, oder durch 
entsprechende Parameteränderungen resultierende Veränderungen des 
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B.3.5  Unternehmenseigene Risiko- und 
Solvabilitätsbeurteilung

Das Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), also 
die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitäts-
beurteilung, ist der umfassende Begriff für eine 
Vielzahl von Aktivitäten, die miteinander verknüpft 
sind, sich über den gesamten Jahreszeitraum 
erstrecken und mit denen die ART AG ein ausrei-
chendes und ausgewogenes Verhältnis von 
Eigenmitteln zu eingegangenen Risiken fortlaufend 
sicherstellt.

Die folgenden Elemente des ORSA-Prozesses sind 
von besonderer Bedeutung:
• Sicherstellung der Konsistenz von Geschäftsstra-

tegie und Risikostrategie: Das aus der Geschäfts-
strategie abgeleitete operative Planergebnis wird 
im Rahmen der Risikoplanung auf die Risiko-
tragfähigkeit des Unternehmens hin überprüft. 
Zudem werden aus den Planergebnissen 
Risikotoleranzen über den Planungszeitraum 
festgelegt. Die zukünftigen Toleranzen und  
die entsprechenden Konzepte werden in der 
Risikostrategie oder mit der Risikostrategie 
zusammenhängenden Dokumenten festgelegt. 
Anhand dieses Prozesses ist die Konsistenz von 
Geschäfts- und Risikostrategie gewährleistet;

• Risikokapitalberechnung: Das Risikokapital wird  
in Bezug auf Markt-, Kredit-, versicherungs-
technische, Geschäfts- und operationelle Risiken  
auf Grundlage der Standardformel bestimmt. 
Das Gesamtrisikokapital entspricht der Summe 
der Einzelkategorien vermindert um Diversi-
fikationseffekte und latente Steuern;

• Bestimmung von Sensitivitäten der Solvenz-
situation in Stressszenarien;

• Pflege des Limitensystems: Ergebnisse des 
Planungsprozesses werden hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Kapitalausstattung analysiert 
und die Limite ggf. für das nächste Geschäftsjahr 
angepasst. Im Jahresverlauf wird die Einhaltung der 
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der Risikostrategie sowie dem Risiko- und Kapital-
management stehen (z.B. den Schlüsselfunktions-
inhabern der ART AG).

Der ORSA-Bericht für das Geschäftsjahr 2019  
enthält keine Beanstandungen oder wesentlichen 

Empfehlungen an den Verwaltungsrat. Vielmehr 
wurde die Gesamtsolvabilitätssituation als stabil und 
komfortabel erachtet, sowohl zum Stichtag  
31. Dezember 2019 als auch über den Planungs-
zeitraum hinweg.

B.4  Internes Kontrollsystem
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Das ERIC-System basiert auf folgenden Prinzipien:
• Fokus auf signifikante Risiken;
• Fokus auf Schlüsselkontrollen;
• Förderung eines positiven Risiko- und Kontroll-

bewusstseins;
• Sicherstellung der Effektivität von Schlüssel-

kontrollen;
• Dokumentation von Risiken, Kontrollen und 

Geschäftsabläufen;
• Einbindung von genutzten Dienstleistern in  

das Interne Kontrollsystem sowie
• Kontrollstrategien wie Aufgabentrennung oder 

Vier Augen Prinzip.

Risiko- und Kontrollbewertungsprogramme bilden 
die wesentlichen Verfahren, um festzulegen, welche 
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Policy und der AGCS Governance Policy festgelegt. 
Ebenso beinhalten diese die jeweilige organisatori-
sche Aufstellung und Funktionsweise sowie die 
zugeordneten Risikobereiche. Detaillierte globale 
Richtlinien und Arbeitsanweisungen ergänzen den 
Rahmen für eine globale Organisation. Darüber 
hinaus ist der Code of Conduct ein zentraler Baustein 
des Compliance-Management-Systems, der insbeson-
dere die Schaffung eines einheitlichen Compliance- 
Verständnisses innerhalb der ART AG vorantreibt.

Der Head of Compliance berichtet regelmässig an 
den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der 
ART AG. Die Compliance-Berichterstattung umfasst 
die Ergebnisse der vorhergegangenen Compliance- 
Risikobeurteilung, mögliche Änderungen im 
Compliance-Risikoprofil, Übersichten zu aktuellen 
Compliance-Aktivitäten, Status von Compliance 
Reviews/Audits, eine Zusammenfassung  
von gemeldeten, relevanten Verstössen und/oder 
Defiziten sowie empfohlene Korrekturmassnahmen.

Die Geschäftsleitung bzw. der Verwaltungsrat der 
ART AG verantwortet die Organisations- und 
Betriebsstrukturen und -verfahren, mit denen die 
Einhaltung der AGCS Compliance Policy sowie  
die Zuweisung der entsprechenden Risikobereiche 
an die Compliance-Funktionen und Governan-
ce-Funktion gewährleistet werden. Die Geschäfts-
leitung errichtet und unterhält eine Compliance- 
Funktion, die im Verhältnis zu ihrer Risikoexponie-
rung angemessen und wirksam ist. Zudem ernennt 
die Geschäftsleitung den Head of Compliance.

Der Head of Compliance ist für die Umsetzung  
der Compliance-Grundsätze und -Prozesse, die in 
der AGCS Compliance Policy beschrieben sind, 
verantwortlich. Das beinhaltet auch die Meldung 
wesentlicher Compliance-relevanter Vorfälle an den 
Prüfungs ausschuss bzw. das AGCS Global Integrity 
Committee.

Die Leiter der Governance-Funktionen sind für die 
Umsetzung der Governance-Grundsätze und 
-Prozesse innerhalb ihrer Risikobereiche verantwort-
lich. Wesentliche Compliance-Vorfälle müssen  
an das AGCS Global Integrity Committee gemeldet 
werden. 

Der Prüfungsausschuss bzw. das AGCS Global 
Integrity Committee behandelt alle gemeldeten, 
wesentlichen Compliance-Vorfälle bei der AGCS 
Gruppe und entscheidet über weiterführende 
Massnahmen. Dies ist auch der Fall für wesentliche 
Vorfälle der ART AG. Den Vorsitz hat der Global 
Compliance Officer der AGCS SE. Weitere Mitglieder 
des Gremiums sind die globalen Leiter von Risiko-
management, Revision, Recht, Kommunikation und 
Personal sowie im Falle von ART AG relevanten 
Sachverhalten der entsprechende Funktionsinhaber 
der ART AG.

B.4.3  Anforderungen an die  
persöni
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B.4.4  Ressourcen der 
 Compliance-Funktion

Die Ressourcen der Compliance-Funktion der  
ART AG (und der AGCS Gruppe) werden so geplant 
und eingesetzt, dass die Aufgaben sachgerecht  
und risikobezogen durchgeführt werden können. 
Die Planung erfolgt im Rahmen des jährlichen 
risikobezogenen Compliance-Plans.

Darüber hinaus wird im Einklang mit den regulatori-
schen Anforderungen ein Reciprocal Oversight 
zwischen den Schlüsselfunktionen im Rahmen der 
ERIC Advisory Group durchgeführt; dieser bezieht 
auch die Ressourcenausstattung einer Funktion in 
die Gesamtbetrachtung mit ein.

B.4.5  Aufgaben der 
 Compliance-Funktion 

Die Compliance-Funktion und die Governance- 
Funktionen haben gemäss der Solvency-II-Richtlinie 
folgende Aufgaben:
• Beratung, insbesondere der Geschäftsleitung  

in Compliance-relevanten Fragen;
• Risikoüberwachung;
• Frühwarnung sowie
• Überwachung und Berichterstattung.

Zur Umsetzung dieser Aufgaben hat der Global 
Compliance Officer der AGCS SE innerhalb der AGCS 
Gruppe ein mit Allianz Group Compliance abge-
stimmtes Compliance- und Governance-Manage-
mentsystem eingeführt. Die wesentlichen Elemente 
und Prozesse sind in der AGCS Compliance Policy 
beschrieben. Die ART AG implementiert ein 
entsprechendes Compliance- und Governance- 
Managementsystem nach Massgabe der AGCS 
Compliance Policy.

Das Compliance- und Governance-Management-
system umfasst folgende Aufgaben:
• Förderung einer Kultur der Integrität und 

Compliance;
• Bereitstellung und Durchführung von Schulungen 

sowie Kommunikation;
• Beratung der Geschäftsleitung und der operativen 

Einheiten;

• Aufstellung und Einhaltung von Compliance- 
Grundsätzen und -Prozessen;

• Bearbeitung von Mitarbeiterhinweisen und 
Aufklärung von Compliance-Vorfällen;

• Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden 
sowie

• Überwachung der Compliance-Vorgaben und 
Berichterstattung.

Aktuell umfasst das Compliance-Management-
system folgende wesentliche Prozesse:
• Durchführung von Risikobeurteilungen 

Die Compliance-Funktion identifiziert und 
beurteilt regelmässig das mit der Geschäftstätig-
keit verbundene Compliance-Risiko hinsichtlich 
der zugewiesenen Risikobereiche. Die Ergebnisse 
werden dokumentiert und bilden die Basis für den 
Compliance-Plan. Diese Beurteilungen werden 
hinsichtlich Methodik, Zeitplanung und Verfahren 
mit der Risikomanagement Funktion abgestimmt.

• Aufstellung, Abstimmung und Aktualisierung 
des Compliance-Plans 
Die Compliance-Abteilung entwickelt und 
implementiert einen jährlichen, risikobezogenen 
Compliance-Plan. Dieser Plan legt die Compliance- 
Kontrollaktivitäten für die einzelnen relevanten 
Risikobereiche für einen bestimmten Zeitrahmen 
fest und berücksichtigt dabei die Aktivitäten  
aus dem Compliance-Plan der AGCS bzw. Allianz 
Gruppe. Der jährliche Compliance-Plan wird  
dem für Compliance zuständigen Geschäfts-
leitungsmitglied vorgelegt und mindestens 
halbjährlich im Hinblick auf notwendige  
Änderungen überprüft und angepasst. Der 
Compliance-Plan wird von der Geschäftsleitung 
genehmigt und dem Prüfungsausschuss  
des Verwaltungsrats zur Kenntnis gebracht.

• Aufklärung von Compliance-Vorfällen 
Die Compliance-Abteilung kümmert sich in 
angemessener Weise um Vorfälle im Zusam-
menhang mit Compliance-Verstössen, falls 
erforderlich durch Eskalation an den Prüfungs-
ausschuss bzw. das AGCS Global Integrity 
Committee. Im Fall einer Untersuchung kann  
die Compliance-Funktion bei Bedarf Unterstüt-
zung von Fachleuten aus anderen Funktionen 
oder von externen Spezialisten anfordern.
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Die Tätigkeit der Internen Revision basiert auf einem 
umfassenden und jährlich fortgeschriebenen 
Prüfungsplan, der alle wesentlichen Aktivitäten und 
Geschäftsbereiche (Prüfungsobjekte) der ART 
Gruppe und der AGCS Gruppe umfasst. Im Rahmen 
des jährlichen Planungsprozesses bewertet die 
Interne Revision die Prüfungsobjekte nach Risiko-
gesichtspunkten. Abgeleitet aus der Jahresplanung 
wird eine operative Planung erstellt; auf dieser Basis 
durchläuft jede Prüfung die Phasen der Prüfungs-
vorbereitung und -durchführung, des Berichts-
wesens und der Folgemassnahmen.

Die Prüfungsvorbereitung beinhaltet die Analyse 
des Prüfungsthemas, eine angemessene Risiko-
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AGCS Audit Policy – ihre fachliche Unabhängigkeit, 
um die Funktionsfähigkeit der Geschäftsorganisati-
on des Unternehmens zu wahren (u.a. Informations- 
und Prüfungsrechte). Diese Unabhängigkeit wird 
weiterhin durch die Stellung der Internen Revision 
innerhalb der Aufbauorganisation sichergestellt;  
sie ist unabhängig von den «First- und Second Line 
of Defense»-Funktionen.

Bei der Prüfungsdurchführung und Berichterstat-
tung sowie bei der Wertung der Prüfungsergebnisse 
ist die Interne Revision weder Weisungen noch 
sonstigen Einflüssen unterworfen. Der Prüfungsaus-
schuss des Verwaltungsrats kann im Rahmen seines 
Weisungsrechts zusätzliche Prüfungen anordnen, 
ohne dass dies der Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit der Internen Revision entgegensteht.

Interne Revisoren beurteilen alle relevanten 
Umstände mit Ausgewogenheit und lassen sich in 
ihrem Urteil nicht von eigenen Interessen oder 
durch andere beeinflussen. Grundsätzlich dürfen 
die in der Revision beschäftigten Mitarbeiter keine 
Aufgaben wahrnehmen, die mit der Prüfungs-
tätigkeit nicht in Einklang stehen bzw. den Anschein 
haben, nicht im Einklang zu stehen.

Die Interne Revision führt die Prüfungen mit dem 
notwendigen Sachverstand und der angemessenen 
beruflichen Sorgfalt durch. Die Mitarbeiter der 
Internen Revision wenden dabei ein Höchstmass an 
sachverständiger Objektivität beim Zusammen-
führen, Bewerten und bei der Weitergabe  
von Informationen über geprüfte Aktivitäten oder 
Geschäftsprozesse an. Revisionsfeststellungen 
müssen auf Tatsachen beruhen und durch ausrei-
chende Nachweise belegbar sein. 

Die Interne Revision der ART AG ist an die AGCS SE 
ausgelagert; diese untersteht disziplinarisch dem 
Vorstandsvorsitzenden der AGCS SE und berichtet 
darüber hinaus dem Aufsichtsrat der AGCS SE.  
Der Leiter der Internen Revision oder sein Stellver-
treter hat einen direkten und unbeschränkten 
Zugang zum Prüfungsausschuss der ART AG. 
Darüber hinaus übt Group Audit als übergeordnete 
Konzernrevision eine fachliche Überwachungs- und 
Aufsichtsfunktion aus.

Die Interne Revision kann um ihre Einschätzung  
zu Themen gebeten werden, die das Interne 
Kontrollsystem betreffen. Hierbei hat die Interne 
Revision ihre notwendige Unabhängigkeit zu 
wahren und darf nicht massgeblich in die Entwick-
lung, Umsetzung oder Durchführung von Prozessen 
und Arbeitsanweisungen eingebunden sein.  
Diese Beratungstätigkeiten dürfen darüber hinaus 
nicht derart ausgestaltet sein, dass die Erfüllung  
der Kernaufgaben der Internen Revision und des 
Prüfungsplans gefährdet werden.

Die Ressourcen der Internen Revisionsfunktion  
der AGCS SE werden so geplant und eingesetzt,  
dass die Aufgaben sachgerecht und risikoorientiert 
durchgeführt werden können. Die Planung erfolgt 
im Rahmen des jährlich erstellten Audit-Plans.

Darüber hinaus wird im Einklang mit den regula-
torischen Anforderungen ein Reciprocal Oversight 
zwischen den Schlüsselfunktionen in der ERIC 
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B.6 Versicherungsmathematische Funktion

Abschnitt B.1.3.1 gibt ausführlich Auskunft darüber, 
wie die versicherungsmathematische Funktion in 
der ART AG implementiert ist.

B.7 Outsourcing

Die ART AG wendet die globale Procurement & 
Outsourcing Policy der AGCS Gruppe (AGCS P&O 
Policy) an, um der Bedeutung von Outsourcing 
Genüge zu tun. Dabei sind alle Anforderungen der 
Allianz Group Outsourcing Policy (GOP) in der AGCS 
P&O Policy berücksichtigt worden. Änderungen der 
GOP werden jeweils durch Anpassungen der AGCS 
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rung gesehen, welche die Solvenzquote signifikant 
beeinflussen können.

Übermässige Risiken werden durch interne und 
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Dieser Durationsüberhang impliziert Zinsrisiken.  
Die Duration der Aktivseite wird durch Limiten 
gesteuert.

Das Zinsrisiko ist getrieben von der Euro- und der 
US-Dollar-Zinsstrukturkurve.

Zum 31. Dezember 2019 zeigen Sensitivitätsanalysen,  
dass ein Anstieg der Zinsen um 100 Basispunkte 
einen leichten Rückgang der Solvenzquote von 149% 
auf 146% zur Folge hätte. Ein Rückgang der Zinsen 
um 100 Basispunkte würde die Solvenzquote 
ebenfalls leicht auf 148% verringern. 

Aktienrisiko
Das Aktienrisiko der ART AG entsteht grösstenteils 
durch die Beteiligung in die Tochtergesellschaft der 
ART AG in Brasilien. 

Des Weiteren hält die ART AG zwei kleinere Positio- 
nen von insgesamt EUR 1.5 Mio., die aus einem 
Alternative Asset-Portfolio stammen, das sich seit 
2009 im Run Off befindet.

Das Aktienrisiko der ART AG beträgt zum Berichts-
jahresende EUR 16.2 Mio., im Vergleich zum Vorjahr 
ist dies ein Anstieg um EUR 0.1 Mio. Insgesamt  
bleibt das Aktienrisiko somit im Vergleich zum 
Vorjahr stabil. 

Die Beteiligung an der brasilianischen Tochter-
gesellschaft trägt zu 92% zum Aktienrisiko der  
ART AG bei.

Zum 31. Dezember 2019 zeigen Sensitivitäts-
analysen, dass ein Rückgang in Höhe von 30% der 
Beteiligungswerte und des verbleibenden Alter-
native Asset-Portfolios einen leichten Rückgang der 
Solvenzquote von 149% auf 145% zur Folge hätte.

Immobilienrisiko
Die ART AG hält keine Immobilien im Investment-
portfolio.

Spread-Risiko
Das Spread-Risiko der ART AG wird durch Obligatio-
nen, Darlehen und Bankguthaben bei südafrikani-
schen Kreditinstituten getrieben.

Die ART AG hält festverzinsliche Wertpapiere 
üblicherweise bis zur Endfälligkeit. Daher haben 
kurzfristige Marktwertänderungen keine wirtschaft-
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des Geschäfts) und verfolgt die jeweilige Limiten-
auslastung.

Die ART AG hat die Möglichkeit, über eine eigene 
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Konzentrationsrisiken spielen beim Liquiditätsrisiko 
eine untergeordnete Rolle, da das Kapitalanlage-
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C.5.2 Risikokonzentration

Alle relevanten Funktionen der ART AG sind regel- 
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kontrollen in strukturierter Form bewertet, d.h. es 
wird regelmässig überprüft, ob sie erstens ange-
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D  Bewertung für Solvabilitätszwecke
 Gegenüberstellung der Bilanzwerte

VERMÖGENSWERTE

31.12.2019 in TEUR Solvency II PGR Differenz

Immaterielle Vermögenswerte 0 0 0

Latente Steueransprüche 8'388 0 -8'388

Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen 0 0 0

Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf 5'721 1'946 -3'775

Anlagen (ausser Vermögenswerte für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) 1'085'666 1'022'139 -63'527

Immobilien (ausser zur Eigennutzung) 0 0 0

Anteile an verbundene Unternehmen, einschliesslich Beteiligungen 69'917 67'102 -2'814

Aktien 0 0 0

Aktien – nicht notiert 1'496 1'496 0

Anleihen 971'658 917'515 -54'143

Staatsanleihen 290'242 284'723 -5'519

Unternehmensanleihen 681'416 632'792 -48'624

Besicherte Wertpapiere 0 0 0

Organismen für gemeinsame Anlagen

Derivate 11'536 10'386 -1'150

Depotforderungen nicht zahlungsmitteläquivalent 31'059 25'640 -5'419

Darlehen und Hypotheken 28'491 67'867 39'376

Sonstige Darlehen und Hypotheken 28'491 67'867 39'376

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: 669'177 934'363 265'187

Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung  
betriebenen Krankenversicherungen

669'177 934'363 265'187

Nichtlebensversicherungen ausser Krankenversicherungen 668'066 934'363 266'297

Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen 1'111 0 -1'111

Depotforderungen 52'362 52'362 0

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern 227'489 397'939 170'450

Forderungen gegenüber Rückversicherern 85'527 85'527 0

Forderungen (Handel, Nichtversicherung) 52'867 58'398 5'532

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 62'920 62'920 0

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte 124 124 0

Vermögenswerte insgesamt 2'278'732 2'683'587 404'855

VERBINDLICHKEITEN

31.12.2019 in TEUR Solvency II PGR Differenz

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung 1'352'486 1'640'929 288'443

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung  
(ausser Krankenversicherung)

1'339'485 1'640'929 301'444

Bester Schätzwert 1'276'012 0 -1'276'012

Risikomarge 63'474 0 -63'474
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D.1 Bewertung von Vermögenswerten

Nachfolgend werden die Bewertungsmethoden von 
Solvency II und PGR gegenübergestellt. Die 
Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) 
bilden das Rahmenwerk für die Erfassung und 
Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten. Grundsätzlich dienen die IFRS-Vorschriften 
als hinreichende Näherung für die Bewertung nach 
Solvency II, die spezifischen Solvency-II-Regelungen 
gemäss der Omnibus-II-Richtlinie (Richtlinie 
2014/51/EU) sowie der Delegierten Verordnung 
(Richtlinie 2015/35/EU) haben jedoch Vorrang. Für 
Vermögensgegenstände, die nach IFRS zu fort-
geführten Anschaffungskosten bewertet werden 
und für die die Differenz zwischen Marktwert und 
fortgeführten Anschaffungskosten immateriell ist, 
wurde der IFRS-Wertansatz verwendet. Es ergaben 
sich keine Veränderungen der verwendeten 
Ansatz- und Bewertungsgrundlagen oder Schätz-
ungen während des Berichtszeitraums.

Soweit wesentliche Bewertungsunterschiede 
zwischen der Solvency-II- und der PGR-Bewertung 
bestehen, werden diese weiter erläutert.

Immaterielle Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte sind identifizierbare, 
nicht monetäre Vermögenswerte ohne physische 
Substanz. Wenn immaterielle Vermögenswerte 
separat verkauft werden können und das Versiche-
rungsunternehmen nachweisen kann, dass für diese 
oder vergleichbare Vermögenswerte ein Marktwert 
existiert, ist in der Solvency-II-Bilanz eine Bewertung 
zum Marktwert möglich. Andernfalls sind immate-
rielle Vermögenswerte unter den Solvency-II- 
Bewertungsgrundsätzen gemäss Artikel 10 Absatz 2 
Verordnung (EU) 2015/35 mit null zu bewerten.

PGR: Immaterielle Vermögenswerte sind mit den 
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Besicherte Wertpapiere
Die Marktwerte werden von unabhängigen 
Geschäftsbanken geliefert. Diese werden generell 
mit Bewertungsmodellen berechnet, die ihrerseits 
auf verfügbaren Marktdaten basieren.

PGR: Sie werden zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bilanziert.

Derivate
Sie werden mit dem Marktwert gemäss IAS 39 
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unabhängig davon, ob die Prämien bereits vor dem 
Bilanzstichtag fällig geworden sind oder ob die 
Fälligkeit der Prämien erst nach dem Bilanzstichtag 
liegt. Die entsprechend abgegrenzten Prämien-
bestandteile werden im Folgenden Solvency-II- 
Beitragsüberträge genannt.

Die besten Schätzwerte für die einzelnen, in der 
Grafik gezeigten Komponenten werden darauf 
aufbauend jeweils separat berechnet:
• Zukünftige Schäden: Die erwartete Schadenquote 

(exkl. interne und externe Schadenregulierungs-
kosten) wird auf die Solvency-II-Beitragsüber-
träge angewandt;

• Die zukünftigen Kosten werden aus den folgen-
den Komponenten berechnet:

 � Noch nicht fällige Anteile von Vermittler-, 
Makler- und Führungsprovisionen für 
bestehende Verträge;

 � Noch nicht fällige Beitragsrückerstattungen 
und Profit Commissions;

 � Interne und externe Schadenregulierungs-
kosten: Die erwartete Schadenregulierungs-
kostenquote wird auf die Solvency-II- 
Beitragsüberträge angewandt;

 � Verwaltungskosten: Die erwartete  
Verwaltungskostenquote wird auf Solvency-II- 
Beitragsüberträge angewandt;

• Zukünftige Prämien: Prämien aus bestehenden 
Verträgen, die erst nach dem Bilanzstichtag  
fällig werden, werden grundsätzlich berücksich-
tigt sowie

• Gegebenenfalls andere eingehende Zahlungs-
ströme.

Schadenrückstellungen

Die folgende Grafik stellt schematisch die Berechnung der Bruttoschadenrückstellungen dar:

Die undiskontierten besten Schätzwerte für die 
einzelnen, in der obigen Grafik gezeigten Kom-
ponenten werden separat berechnet. Die undis-
kontierten Einzelfall- und Spätschadenrückstellun-
gen werden gemäss IFRS-Ansätzen bestimmt:
• Eingetretene Schäden: Entsprechen der Summe 

aus Einzelfall- und Spätschadenrückstellungen 
(beides ohne Schadenregulierungskosten);

• Zukünftige Kosten und andere ausgehende 
Zahlungsströme: Ergeben sich als Summe aus 
den Einzelfall- und Spätschadenrückstellungen 
für externe Schadenregulierungskosten und  

den Rückstellungen für interne Schadenregulie-
rungskosten; 

• Zukünftige Prämien: Wiederauffüllungsprämien 
für reservierte Schäden sowie

• Zukünftige Erträge aus Regressen, Provenues 
und Teilungsabkommen für Schäden,  
die am Bilanzstichtag bereits eingetreten sind.

Im Folgenden ist die Berechnung der Spätschaden-
rückstellungen unter IFRS und PGR per 31. Dezem-
ber 2019 für die verschiedenen Geschäftssegmente 
beschrieben.
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Division AGCS Schweiz und Dubai
Die Rückstellungen werden einmal jährlich, im 
dritten Quartal, auf Basis der Halbjahresdaten 
detailliert analysiert. Ein Update wird für alle 
Segmente im vierten Quartal auf Basis der Daten 
des dritten Quartals berechnet. Für den Jahres-
abschluss werden die Ergebnisse des Update – 
 insbesondere für die Vorjahre – vorwärts gerollt.

Das Geschäft wird in homogene Reservierungs-
segmente eingeteilt, die im Wesentlichen auf der 
jeweiligen Versicherungssparte basieren und  
eine detaillierte Analyse erlauben. Die zugrunde 
liegende Währung ist Euro. Alle übrigen Währungen 
werden auf Basis der zum Quartalsende geltenden 
Umrechnungskurse in Euro konvertiert. Aufgrund 
technischer Einschränkungen wird für einige 
Schadenabwicklungsdreiecke auch mit historischen 
Wechselkursen gearbeitet.

Für Reservierungszwecke sind die externen 
Schadenregulierungskosten und Erstattungen aus 
Regressen, Provenues und Teilungsabkommen  
in den Schadendaten (Zahlungen, Einzelfallrückstel-
lungen, Spätschadenrückstellungen) enthalten.  
Für Buchungszwecke werden die externen 
 Schadenregulierungskosten über Prozentsätze aus 
den Spätschadenrückstellungen herausgelöst.  
Die Prozentsätze basieren auf historischen Daten.

Die Reservierungsansätze sind für Schäden  
des Geschäftsjahrs sowie für Vorjahresschäden 
unterschiedlich:

Für die Prognose der Geschäftsjahresschäden 
werden die Schadendaten in Klein-, Mittel-, Gross- 
und Katastrophenschäden aufgeteilt. Die Klein-, 
Mittel- und Grossschäden basieren auf dem 
Schadenaufwand nach fakultativer Rückversiche-
rung über die verschiedenen AGCS Einheiten 
hinweg. Die Klein- und Mittelschäden werden je 
Versicherungssparte zu einem gemeinsamen 
Schadenabwicklungsdreieck zusammengefügt.  
Für die Grossschäden werden gesonderte Gross-
schaden Abwicklungsdreiecke erstellt. Unter 
Katastrophenschäden werden alle entsprechenden 
Schäden unabhängig vom Schadensbetrag zusam-
mengefasst. Die Schwelle für Mittelschäden ist  
EUR 1.0 Mio., für Grossschäden EUR 5.0 Mio. Für alle 

Schäden aus den Versicherungssparten Luftfahrt 
und Energiewesen sowie für alle Schäden, bei denen 
der zugrunde liegende Versicherungsvertrag 
führend von unseren Einheiten in den USA oder 
Kanada gezeichnet wurde, werden die Schwellen in 
US-Dollar angewandt. In allen anderen Fällen  
basiert die Einteilung der Schadenklassen auf Euro.

Die Berechnungsansätze für die Spätschadenrück-
stellungen des Geschäftsjahrs unterscheiden 
zwischen lang abwickelnden und kurz abwickeln-
den Versicherungssparten. Zu den lang abwickeln-
den Versicherungssparten zählen die Allgemeine 
Haftpflicht, die Vermögensschaden Haftpflicht,  
die Luftfahrtversicherungsuntersparten für 
Herstellerrisiken, Flughafenhaftpflicht und für 
Vertragsrückversicherungsgeschäft. Zu den kurz 
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Abwicklungsmustern für den Schadenaufwand 
gemäss aktueller jährlicher Reserveanalyse.

Der Reservierungsansatz für Grossschäden basiert 
auf einer Analyse der Grossschaden Abwicklungs-
dreiecke. Für die Technische Versicherung, die 
Luftfahrtversicherung, die See- und Transportver-
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Die Beträge, die von Rückversicherern einforderbar 
sind, werden auf Basis der zugrunde liegenden 
Verträge als beste Schätzwerte berechnet. 

Unter den einforderbaren Beträgen aus Rückver-
sicherungsverträgen werden die folgenden ein- und 
ausgehenden Zahlungsströme aus vertraglich 
vereinbarten Rückversicherungsverträgen ausge-
wiesen.

Eingehende Zahlungsströme:
• Einforderbare Beträge aus Rückversicherungs-

verträgen für Schadenzahlungen und entspre-
chende Kosten sowie

• Rückversicherungsprovisionen und Gewinn-
beteiligungen entsprechend den individuellen 
Rückversicherungsverträgen.

Ausgehende Zahlungsströme:
• Zukünftige Rückversicherungsprämien  

aus bestehenden Verträgen inklusive Wieder-
auffüllungsprämien.

Gruppeninterne Rückversicherung und  





Bester Schätzwert
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Änderungsrisiko bei versicherungs-
technischen Rückstellungen

Die ART AG untersucht gemeinsam mit der AGCS SE 
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Erläuterung der wesentlichen Unter-
schiede zwischen Solvency II und PGR 
im Hinblick auf die Bewertung ver-
sicherungstechnischer Rückstellungen 
und einforderbarer Beträge aus Rück-
versicherungsverträgen

Sowohl Solvency II als auch PGR basieren auf  
dem Prinzip des besten Schätzwerts. 
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Versicherungstechnische Rückstellungen

In TEUR Versicherungs-
technische 

 Rückstellungen  
gemäss PGR

Umklassifizierungen 
(z. B. Reinstatements, 

Prämienerstattungen)

Neubewertung der 
Prämienrückstellungen 

(undiskontiert)

Neubewertung der 
Schadenrückstellungen 

(undiskontiert)

Diskontierung der 
 zukünftigen Cashflows

Anpassung für das 
 Gegenparteiausfallrisiko

Risikomarge 
gemäss Solvency II

Versicherungs-
technische 

 Rückstellungen  
gemäss Solvency II

Geringere Rück-
stellungen unter 

Solvency II ggü. PGR

Direktversicherungsgeschäft

Krankheitskostenversicherung 540 0 -122 0 -1 0 164 581 -41

Arbeitsunfallversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einkommensersatzversicherung 340 0 -45 0 0 0 31 327 13

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige Kraftfahrtversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

See-, Luftfahrt- und Transportversicherung 27'292 0 -625 0 -1'121 5 2'342 27'893 -601

Feuer- und andere Sachversicherungen -9'323 0 557 0 517 66 50 -8'133 -1'190

Allgemeine Haftpflichtversicherung 66'345 0 -3'740 0 -1'210 3 4'467 65'864 481

Kredit- und Kautionsversicherung 4'538 0 -1'050 0 -122 0 42 3'408 1'130

Beistandsleistungsversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verschiedene finanzielle Verluste 1'274 0 -455 0 -18 0 619 1'421 -147

Zwischensumme 91'006 0 -5'480 0 -1'955 75 7'715 91'361 -356

In Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft

Krankheitskostenversicherung 2'966 0 429 0 -11 0 228 3'613 -647

Arbeitsunfallversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einkommensersatzversicherung 73 0 -13 0 0 0 5 65 7

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 5'031 0 -571 0 -88 0 458 4'832 200

Sonstige Kraftfahrtversicherung 349 0 571 0 -23 0 94 990 -642

See-, Luftfahrt- und Transportversicherung 11'209 17 -2'595 0 -372 0 1'300 9'558 1'651

Feuer- und andere Sachversicherungen 87'654 4'707 -13'212 -4 -1'762 437 7'183 85'003 2'651

Allgemeine Haftpflichtversicherung 40'663 0 -3'742 -7 -807 86 5'762 41'956 -1'293

Kredit- und Kautionsversicherung 5'293 0 -738 0 -157 11 784 5'193 100

Beistandsleistungsversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verschiedene finanzielle Verluste 25'575 0 -1'380 0 -467 7 1'942 25'678 -102

Zwischensumme 178'813 4'724 -21'250 -11 -3'687 541 17'757 176'888 1'925

In Rückdeckung übernommenes nicht proportionales Geschäft

Nicht proportionale Krankenrückversicherung 6'815 0 0 0 -212 0 700 7'304 -489
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D.3 Bewertung sonstiger Verbindlichkeiten

Im Folgenden werden gesondert für jede wesent-
liche Gruppe sonstiger Verbindlichkeiten die für  
die Bewertung für Solvabilitätszwecke verwendeten 
Grundlagen, Methoden und Hauptannahmen 
beschrieben sowie die PGR-Grundsätze gegenüber-
gestellt.

Pensionsverpflichtungen
Die Pensionsrückstellung enthält die Nettover-
pflichtungen aus der betrieblichen Altersvorsorge, 
wobei alle bestehenden Pensionszusagen als 
sogenannte Defined Benefit Plans, im Sinne des IAS 
19, einzustufen sind. Die Pensionsverpflichtung  
wird mit dem Deckungskapital verrechnet. Über-
steigt das Deckungskapital die Pensionsverpflichtun-
gen, ergibt sich keine Pensionsrückstellung,  
sondern ein Überschuss aus Pensionsleistungen.

Für die Bewertung der Pensionsverpflichtung und 
des Deckungskapitals sind Annahmen zur  
künftigen Zins- und Lohnentwicklung zu treffen. 
Diese werden jährlich überprüft und gegebenenfalls 
angepasst. In die Solvabilitätsübersicht werden 
grundsätzlich die Beträge nach IFRS übernommen.

PGR: Es besteht keine Pensionsrückstellung, da die 
betriebliche Personalvorsorge an eine externe 
Einrichtung übertragen ist.

Andere Rückstellungen als  
versicherungstechnische Rückstellungen
Sie werden gemäss IAS 37 zu dem Betrag bewertet, 
der bei vernünftiger Betrachtung zur Erfüllung der 
Verpflichtung am Bilanzstichtag erforderlich ist 
(bester Schätzwert). Für Rückstellungen mit einer 
Laufzeit grösser ein Jahr ist ein Barwertansatz 
geboten, soweit die Diskontierung wesentliche 
Auswirkungen auf den Wertansatz hat. Für die 
Diskontierung dieser Rückstellungen wird nach 
Solvency II dem IAS 37 folgend ein Marktzins 
zugrunde gelegt. 

PGR: Die nicht versicherungstechnischen  
Rückstellungen werden grundsätzlich in Höhe  
des erwarteten Erfüllungsbetrags angesetzt.  
Der erwartete Erfüllungsbetrag ergibt sich aus  
der bestmöglichen Schätzung.

Einlagen von Rückversicherern
Sie werden zum Nennbetrag abzüglich geleisteter 
Tilgungen bewertet, es sei denn, der Marktwert 
weicht von diesem ab.

PGR: Sie werden zum Rückzahlungsbetrag abzüglich 
geleisteter Tilgungen bewertet.

Latente Steuerschulden
Latente Steuern werden auf die temporären 
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Verbindlichkeiten gegenüber  
Rückversicherern
Sie werden zum beizulegenden Zeitwert gemäss 
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E.3  Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko  
bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung

Bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 
wird kein durationsbasiertes Untermodul  
Aktienrisiko gemäss Art. 18 VersAV verwendet. 

E.4  Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa 
 verwendeten Internen Modellen

Die ART AG verwendet kein Internes Modell.

E.5  Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und 
 Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung

Die Mindestkapitalanfoderung sowie die 
 Solvenzkapitalanforderung wurden im Jahr 2018  
von der ART AG stets eingehalten.

E.6 Sonstige Angaben

Alle relevanten Angaben zum Kapitalmanagement 
der ART AG sind in den vorangegangenen Erläute-
rungen enthalten.
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Gemäss Artikel 4 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/2452 vom 2. Dezember 2015 veröffent-
lichen Versicherungs- und Rückversicherungs-
unternehmen als Bestandteil ihres Berichts über 
Solvabilität und Finanzlage mindestens die folgen-
den Meldebögen:

a) Meldebogen S.02.01.b 

b) Meldebogen S.05.01.b

c) Meldebogen S.05.02.b

d) Meldebogen S.12.01.b keine Angaben

e) Meldebogen S.17.01.b

f) Meldebogen S.19.01.b 

g) Meldebogen S.22.01.b

h) Meldebogen S.23.01.b 

i) Meldebogen S.25.01.b

j) Meldebogen S.25.02.b keine Angaben

k) Meldebogen S.25.03.b keine Angaben

l) Meldebogen S.28.01.b

m) Meldebogen S.28.02.b keine Angaben

Diese Meldebögen (QRT) finden Sie in dieser 
Reihenfolge auf den nachfolgenden Seiten, wobei 
Tabellen, in denen keine Angaben möglich sind, 
nicht angefügt sind.

Anhang I
Ausgewählte Meldebögen (QRT)



Balance sheet

Solvency II value Statutory accounts
value

Assets C0010 C0020

Goodwill
R0010

Deferred acquisition costs
R0020

Intangible assets
R0030

Deferred tax assets
R0040

Pension benefit surplus
R0050

Property, plant & equipment held for own use
R0060

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
R0070

Property (other than for own use)
R0080

Holdings in related undertakings, including participations
R0090

Equities
R0100

Equities - listed
R0110

Equities - unlisted
R0120

Bonds
R0130

Government Bonds
R0140

Corporate Bonds
R0150

Structured notes
R0160

Collateralised securities
R0170

Collective Investments Undertakings
R0180

Derivatives
R0190

Deposits other than cash equivalents
R0200

Other investments
R0210

Assets held for index-linked and unit-linked contracts
R0220

Loans and mortgages
R0230

Loans on policies
R0240

Loans and mortgages to individuals
R0250

Other loans and mortgages
R0260

Reinsurance recoverables from:
R0270

Non-life and health similar to non-life
R0280

Non-life excluding health
R0290

Health similar to non-life
R0300

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
R0310

Health similar to life
R0320

Life excluding health and index-linked and unit-linked
R0330

Life index-linked and unit-linked
R0340

Deposits to cedants
R0350

Insurance and intermediaries receivables
R0360

Reinsurance receivables
R0370

Receivables (trade, not insurance)
R0380

Own shares (held directly)
R0390

Appendix I:

Reporting unit:

Qualifying date:

Export date:

669,176,870.00

1,495,759.31

52,866,540.00

632,791,869.42

52,362,351.18

1,110,790.00

934,363,488.75

1,495,760.00

0.00

85,526,544.08

934,363,488.75

25,639,959.50

284,723,279.92

28,491,030.00

669,176,870.00

8,388,220.00

58,398,348.42

681,415,980.00

31,059,060.00

67,867,426.21

10,386,240.06

67,102,314.99

934,363,488.75
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917,515,149.34

85,526,540.00

69,916,780.00

668,066,080.00

290,242,330.00

397,939,203.97

971,658,310.00

28,491,030.00

5,720,520.00

1,495,759.31

1,022,139,423.20

227,489,030.00

1,495,760.00

11,536,440.00

67,867,426.21

52,362,350.00

1,085,666,350.00

1

1,945,593.23
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-10.00

0.00

16,881,750.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.000.00

17,708,240.00

0.00 0.00

7,303,620.00

0.00

31,111,910.00

0.00

17,801,160.00

28,923,830.00

28,550,270.00

165,423,710.00

6,603,270.00

0.00

150,752,930.00

31,390,550.00

1,352,486,300.00

0.00

118,530,860.00

26,740,200.00

7,340,350.00
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96,959,270.00

165,894,610.00

1,287,883,920.00

28,965,100.00 118,313,830.00 1,357,503,530.00

0.00

69,912,680.00

0.00

569,753,390.00

0.00

336,575,850.00

10.00

0.00
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0.00

0.00

0.00 0.00

0.00
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0.00

324,970,370.00

0.00 0.000.00

5,178,610.00

0.00

2

0.00

0.00 0.00

518,640.00 990,400.00

482,160.00

0.00 0.00

4,831,560.00

5,187,850.00

4,373,150.00

0.00

520,230.00

567,287,800.00

895,940.00

69,476,540.00

0.00

65,835,130.00

4,852,590.00 995,340.00

560,052,800.00

335,200,580.00





Impact of long term guarantees measures and transitional

Amount with Long Term
Guarantee measures and

transitionals

Impact of the Long Term Guarantee measures and transitionals (Step-by-step approach)

Without transitional on
technical provisions

Impact of transitional on
technical provisions

Without transitional on
interest rate

Impact of transitional on
interest rate

Without volatility
adjustment and without

other transitional
measures

Impact of volatility
adjustment set to zero

Without matching
adjustment and without all

the others

Impact of matching
adjustment set to zero

Impact of all LTG
measures and
transitionals

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technical provisions R0010

Basic own funds R0020

Excess of assets over liabilities R0030

Restricted own funds due to ring-fencing and
matching portfolio

R0040

Eligible own funds to meet Solvency Capital
Requirement

R0050

Tier I R0060

Tier II R0070

Tier III R0080

Solvency Capital Requirement R0090

Eligible own funds to meet Minimum Capital
Requirement

R0100

Minimum Capital Requirement R0110

Appendix I:

Reporting unit:

Qualifying date:

Export date:

395,162.09

455,850,890.00

0.00

0.00

0.00

395,258,339.83

0.00

8,388,220.00

445,128,745.22

587,380,160.00

-2,007,169.70

131,529,270.00

-2,333,924.78

1,357,503,600.00

455,850,890.00

128,848,523.10

0.00

0.00

0.00

8,388,220.00

0.00

587,380,160.00

447,462,670.00

457,055,550.30







Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula

Article 112? (Y/N) Z0010

Basic Solvency Capital Requirement

Net solvency capital requirement Gross solvency capital requirement Allocation from adjustments due to RFF and
Matching  adjustments portfolios

C0030 C0040 C0050

Market risk R0010

Counterparty default risk R0020

Life underwriting risk R0030

Health underwriting risk R0040

Non-life underwriting risk R0050

Diversification R0060

Intangible asset risk R0070

Basic Solvency Capital Requirement R0100

Appendix I:

Reporting unit:

Qualifying date:

Export date:

98,373,550.36

103,571,721.45

356,061,985.29

249,525,758.97

8,249,579.04

0.00

0.00

98,373,550.36

103,571,721.45

-103,658,624.54

356,061,985.29

249,525,758.97

8,249,579.04

1

-103,658,624.54

0.00

0.00



Article 112? (Y/N) Z0010

Calculation of Solvency Capital Requirement C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0120

Operational risk R0130

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC R0160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220

Other information on SCR

Capital requirement for duration-based equity risk sub-module R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for ring fenced funds R0420

Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for matching adjustment portfolios R0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0450

Net future discretionary benefits R0460

Appendix I:

Reporting unit:

Qualifying date:

Export date:

0.00

38,801,192.45

0.00

394,863,177.74

0.00

0.00

2

0.00

0.00

394,863,177.74



Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

C0010

MCRNL Result R0010

Net (of reinsurance/SPV) best estimate
and TP calculated as a whole

Net (of reinsurance) written premiums in
the last 12 months

C0020 C0030

Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance R0070

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance R0080

General liability insurance and proportional reinsurance R0090

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110

Assistance and proportional reinsurance R0120

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170

Appendix I:

Reporting unit:

Qualifying date:

Export date:

3,812,740.56

0.00

329,698.13

7,710,091.96

98,492,797.52
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141,039,380.78

4,373,144.99

128,848,523.10

0.00

28,756,878.60

0.00

24,553,252.39

0.00

70,031,415.80

48,270,946.37

14,901,536.18

21,134,402.66

207,202,162.37

0.00

6,603,931.09

28,140,157.59

7,803,793.17

34,546,557.45

0.00

802,878.52

358,283.76

36,140,923.77

54,808,729.11

4,967,982.38

3,497,252.99

0.00

1

0.00

895,941.79



Overall MCR calculation C0070

Linear MCR R0300

SCR R0310

MCR cap R0320

MCR floor R0330

Combined MCR R0340

Absolute floor of the MCR R0350

Minimum Capital Requirement R0400

Appendix I:

Reporting unit:

Qualifying date:

Export date:
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98,715,794.43

128,848,523.10

3,700,000.00

177,688,429.98

394,863,177.74

128,848,523.10

128,848,523.10
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